
Der Flächennutzungsplan mit integrierter 
Landschaftsplanung - Inhalte und Funktion
Der Flächennutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung (FNP) enthält gemäß § 5 Bauge-
setzbuch die Grundzüge der städtebaulichen 
Entwicklung und dient damit der Stadtverwaltung
als Leitlinie für die räumliche Verteilung von Bau-
flächen und Grünflächen sowie die Verteilung 
der wichtigsten Standorte für öffentliche Einrich-
tungen wie Schulen, Krankenhäuser oder Sport-
anlagen innerhalb des gesamten Stadtgebietes. 
Der integrierte Landschaftsplan stellt die Erfor-
dernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege dar. Der FNP ist das wichtigste for-
male Planungsinstrument zur langfristigen Steu-
erung der Stadtentwicklung.

Der FNP begründet noch keine Bauansprüche 
für die einzelnen Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer, aber er dient der Gemeinde 
und anderen öffentlichen Planungsträgern bei 
späteren Entscheidungen als Orientierung. Das 
bedeutet, dass nachfolgende Planungen (z. B. 
Baugenehmigungen) aus den Zielen des Flä-
chennutzungs- und des Landschaftsplanes ent-
wickelt sein müssen, und diese Entwicklungszie-
le konkretisieren sollen. Der FNP ist somit eine 
an die Verwaltung gerichtete Plangrundlage mit 
übergeordneten inhaltlichen Vorgaben für nach-
folgende, konkretisierende Planungen.

Im vorliegenden Verfahren zur Änderung des 
FNP wird daher - entsprechend der Funktion des
FNP - das Planungsgebiet auf seine grundsätzli-
che Eignung für die geplante Nutzung u.a. hin-
sichtlich verkehrs- und lärmtechnischer, städte-

baulicher, lufthygienischer und naturschutzfachli-
cher Aspekte hin untersucht.

Detaillierte Aussagen zu beispielsweise Gebäu-
dehöhen können aufgrund der gesetzlichen 
Funktion des FNP als "vorbereitender Bauleit-
plan" nicht Inhalt der Flächennutzungsplan-Än-
derung sein, und werden daher im Rahmen 
nachfolgender Verfahren (Baugenehmigung) ge-
regelt.

Ausgangslage und Anlass der Änderung
Das Planungsgebiet befindet sich im 17. Stadt-
bezirk Obergiesing-Fasangarten am südlichen 
Stadtrand westlich der seinerzeitigen US-ameri-
kanischen Siedlung am Perlacher Forst und um-
fasst einen Grundstückteil, der ehemals als 
Tankstelle mit Servicestation genutzt wurde. Die 
Tankstelle wurde 1971 genehmigt und war für 
die Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte 
vorgesehen. Aus dieser Nutzung resultiert der 
auf dem Grundstück befindliche Gebäudebe-
stand. Die Nutzung als Tankstelle wurde seit lan-
gem aufgegeben.

Das Planungsgebiet ist fast vollständig versie-
gelt. Baum- und Gehölzbestand ist darin nicht 
vorhanden. Unmittelbar nördlich, südlich und 
östlich grenzt ein von der Biotopkartierung er-
fasster naturnaher Gehölzbestand (Biotop Nr. M-
0236-001, Laubmischwäldchen in der US-Sied-
lung Perlacher Forst) an das Planungsgebiet an.
Es handelt sich gleichzeitig um eine Teilfläche 
des geschützten Landschaftsbestandteiles 
"Restlaubbestände am Perlacher Forst in Mün-
chen Obergiesing".

Im geltenden Flächennutzungsplan mit integrier-
ter Landschaftsplanung der Landeshauptstadt 
München ist der Planungsbereich seit der Aktua-
lisierung des Flächennutzungsplans für den Teil-
bereich VI Südost im Jahr 2006 (rechtswirksam 
mit Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 16 vom 
09.06.2006) als Ökologische Vorrangfläche 
(OEKO) dargestellt. Diese ist Teil einer Grünver-
bindung, die - anbindend an den südlich angren-
zenden Regionalen Grünzug Nr. 10 "Gleißental /
Hachinger Tal sowie flankierende Waldkomple-
xe" - von der Stadtgrenze bis zur Lincolnstraße 
verläuft. Hier schließt diese an eine Übergeord-
nete Grünbeziehung in Ost-West-Richtung und 
das übergeordnete Grün- und Freiraumnetz der 
Landeshauptstadt München an. Durch die Ver-
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knüpfung der innerstädtischen Grün- und Freiflä-
chen mit dem Regionalen Grünzug sollen die Er-
holungsfunktionen und die klimatischen Funktio-
nen sowie der Biotopverbund gestärkt werden.
Östlich des Planungsgebietes schließt die ehe-
malige US-amerikanische Siedlung am Perla-
cher Forst an, die als Reines Wohngebiet (WR) 
dargestellt ist. Westlich davon sind eine Sonstige
Grünfläche (SG) als Straßenbegleitgrün und an-
schließend eine Überörtliche Hauptverkehrs-
straße für die Bundesautobahn 995 dargestellt.

Die Erschließung des Planungsgebietes für den 
motorisierten Individualverkehr erfolgt über die 
Tegernseer Landstraße, die parallel zur Bundes-
autobahn 995 verläuft und in diesem Bereich nur
stadteinwärts befahren werden kann. Ebenfalls 
verläuft hier ein in beide Richtungen befahrbarer 
Radweg.
Die Anbindung an das Netz des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs erfolgt über Buslinien mit be-
festigten Fußwegen von den bestehenden Bus-
haltestellen aus.

Der derzeitige Eigentümer beabsichtigt, auf dem 
Grundstück eine Brauerei mit gastronomischem 
Bereich zu errichten.

Planungsziel und beabsichtigte Darstellung
Im Rahmen der Aktualisierung des Flächennut-
zungsplans für den Teilbereich VI Südost im 
Jahr 2006 wurden das Planungsgebiet sowie die
angrenzenden, naturschutzfachlich hochwerti-
gen Bereiche als ökologische Vorrangfläche dar-
gestellt. Mit der Änderung des Flächennutzungs-
plans war seinerzeit die Absicht verknüpft, das 
Planungsgebiet nach Aufgabe der vorhandenen 
Nutzung zu renaturieren und somit auch die be-
stehende Lücke im Gehölzbestand zu schließen.

Da die geplante ökologische Aufwertung der Flä-
che und die damit verbundene Schließung der 
Lücke im Gehölzbestand auch in absehbarer 
Zeit nicht umgesetzt wird und derzeit ein Nut-
zungskonzept für eine Brauerei mit gastronomi-
schem Bereich vorliegt, das zumindest in Teilbe-
reichen mit einer Entsiegelung und ökologischen
Aufwertung verbunden ist, soll nunmehr der Flä-
chennutzungsplan diesbezüglich geändert wer-
den.

Geplant ist der Neubau einer Brauerei mit einer 
Produktionsmenge in einer ersten Phase von 

max. 10.000 bis 12.000 hl pro Jahr. In einer 
zweiten Phase ist eine Ausweitung der Produkti-
on auf bis zu 40.000 hl pro Jahr geplant. Der 
Schwerpunkt des Projektes soll dabei auf der 
Brauerei und der Vermittlung entsprechenden 
Wissens über die traditionelle Bierbraukultur in 
Gestalt einer "Bierakademie" liegen. Zudem soll 
es einen gastronomischen Bereich mit insge-
samt maximal 199 Sitzplätzen geben.

Es ist vorgesehen, ca. 1/5 der Grundstücksflä-
che ökologisch aufzuwerten und hierdurch unter 
anderem den angrenzende Waldbereich mit ei-
ner naturnah gestalteten Übergangszone vor ne-
gativen Einwirkungen zu schützen.

Der Planungsbereich soll zukünftig im Flächen-
nutzungsplan mit integrierter Landschaftspla-
nung entsprechend der geplanten Nutzung als 
Sondergebiet Brauerei dargestellt werden. Um 
den angrenzenden naturschutzfachlich hochwer-
tigen Bereichen und den ursprünglichen Zielset-
zungen des Flächennutzungsplans Rechnung zu
tragen, werden die Flächen mit der landschafts-
planerischen Schraffur „Flächen mit Nutzungs-
beschränkungen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
überlagert.

Auswirkungen der Planung
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wird
durch die beabsichtigte Änderung die planungs-
rechtliche Basis für die geplante Nutzung ge-
schaffen.

Im Rahmen der Umsetzung der Planung kann 
das Entwicklungspotenzial der angrenzenden 
naturschutzfachlich hochwertigen Bereiche be-
rücksichtigt und unterstützt werden. Durch die 
geplante, dauerhafte Entsiegelung von ca. 1/5 
der Grundstücksfläche und die damit verbunde-
ne ökologische Aufwertung kann eine naturnah 
gestaltete Übergangszone zum angrenzenden 
Laubmischwäldchen geschaffen werden. Gleich-
zeitig erfolgt im Planungsumgriff in Teilbereichen
eine Altlastensanierung.

Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren soll-
ten darüber hinaus insbesondere nachstehende 
Maßnahmen beachtet werden, um nachteilige 
Auswirkungen auf Belange des Arten- und Bio-
topschutzes möglichst zu vermeiden bzw. zu mi-
nimieren:
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• Vermeidung von unmittelbaren Beeinträchti-
gungen der angrenzenden geschützten Vege-
tationsbestände.

• Minimierung von indirekten Beeinträchtigun-
gen z. B. durch Störungen (Beleuchtung, Be-
gehen, Müllablagerungen etc.) durch geeigne-
te Maßnahmen.

• Berücksichtigung der Maßnahmen zum spezi-
ellen Artenschutz gemäß Gutachten zur spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
(GFN-Umweltplanung 19.11.2019).
Zur Verbesserung der ökologischen Verträg-
lichkeit bieten sich als Vermeidungs- und vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maß-
nahmen) zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität u.a. die Bereitstel-
lung von Nisthilfen für Fledermäuse und Vögel 
am angrenzenden Baumbestand und am Neu-
baukörper an.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes in
ein Sondergebiet Brauerei ist im Gegensatz zur 
bisherigen Darstellung als Ökologische Vorrang-
fläche eine dauerhafte Erhöhung der Treibhaus-
gasemissionen verbunden. Diese können jedoch
durch Maßnahmen zur Energieeinsparung und 
durch die Nutzung erneuerbarer Energien mini-
miert werden.

Die geplante Entnahme von Grundwasser aus 
einem Tiefbrunnen, der bis in die Tertiärschicht 
reicht zum Betrieb der Brauerei ist in einem 
nachfolgenden Wasserrechtsverfahren zu klä-
ren.

Die geplante Nutzung stellt eine Quelle für Ge-
werbelärm- und Geruchsemissionen dar. Der 
Nachweis, dass durch die nutzungsbedingten 
Lärmemissionen (z. B. durch Freischankflächen 
o. Ä.) die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in 
der Nachbarschaft eingehalten und die Geruchs-
emissionen die nach GIRL vorgesehenen 10% 
der Jahresstunden nicht überschritten werden, 
ist im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahrens zu erbringen und durch ent-
sprechende Maßnahmen bzw. Auflagen (z.B. 
Beschränkung der Betriebszeiten) sicherzustel-
len.

Aufgrund der geplanten Nutzung ist mit einer ge-
ringen bis mäßigen Verkehrszunahme zu rech-
nen. Eine Anbindung an den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr ist gewährleistet. Die Entstehung

von Trampelpfaden in den angrenzenden Wald-
flächen ist denkbar. Da dies nicht im Rahmen 
der Regelungs- und Darstellungsmöglichkeiten 
des Flächennutzungsplans mit integrierter Land-
schaftsplanung regelbar ist, wird dem im Rah-
men der nachfolgenden Verfahren nach Möglich-
keit entgegenzuwirken sein.



Planentwurf zur Flächennutzungsplan-Änderung VI/42

Brauerei in der Tegernseer Landstr. 337

Vorhandene Nutzungen
im Planungsgebiet:

- Ökologische Vorrangfläche

Umgriff Planungsgebiet

Geltender Stand
M 1 : 10 000

Geplante Nutzungen
im Planungsgebiet:

- Sondergebiet Brauerei

Überlagernde Darstellungen
im integrierten Landschaftsplan:

Flächen mit Nutzungsbeschrän-
kungen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft

Umgriff Planungsgebiet

Beabsichtigte Darstellung
M 1 : 10 000

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA I/4
29.04.2020



Planentwurf zur Flächennutzungsplan-Änderung VI/42

Brauerei in der Tegernseer Landstr. 337

Legende



Bezirksausschuss des 17. Stadtbezirkes 

Obergiesing - Fasangarten 

Landeshauptstadt Manchen Di'ektorium 
fri,g.,nsJr@Ae :'19: s, eoo M9och&n 

An das 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
Stadte�twicklungsplanung 
HA 1/42 

Ihr Schreiben vom 
08.05.2020 

Ihr Zeichen 

Lan_deshauptstadt
München 

Vorsitzende 
Cannen Dulllnger�ßwald 

Geschäftsstelle: 
Friedenstraße 40, 81660 München 

· Telefon: 233'- 614 82
Telefax: 233 - 6 14 85
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 18.06.2020

Unser Zeichen 
6.1.3.5./ 06-20 

Änderung des Flächennutzungsplans mit integrierter Landschaftsplanung 
für den Bereich Vl/42 
Brauerei in der Tegernseer Landstraße 337 

Vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB 

Anhörung durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

Sehr 

der Bezirksausschuss 17 Obergiesing-Fasangarten hat sich - nach Vorberatung durch seinen 
Unterausschuss Bau, Planung, Wohnen - in seiner Sitzung am 16.06.2020 mit der Thematik 
befasst und einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 

Der BA stimmt den Planungen zu. 

Carmen Dullinger-Oßwald 
Vorsitzende im BA 17 
Obergiesing-F asangarten 
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